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SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-3308/09
von Csaba Sógor (PPE-DE)
an die Kommission

Betrifft: EPSO-Prüfung in der Muttersprache

Auf der Homepage des Europäischen Amtes für Personalauswahl (EPSO) ist zu lesen:
„Die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union verfolgen eine Politik der Chancengleichheit 
und nehmen Bewerbungen ohne Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, 
ethnischer oder sozialer Herkunft, genetischen Merkmalen, Sprache, religiöser, weltanschaulicher, 
politischer oder sonstiger Überzeugung, Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, Vermögen, 
Abstammung, Behinderung, Alter oder sexueller Ausrichtung entgegen.“

Trotzdem sind die als Minderheit lebenden EU-Bürger benachteiligt, da sie bei der EPSO-Prüfung nur 
die Amtssprache ihres Landes, nicht jedoch ihre Muttersprache verwenden dürfen, selbst dann nicht, 
wenn letztere eine der 23 Amtssprachen der EU ist. Sie sind also im Nachteil gegenüber ihren 
Mitbewerbern, deren Muttersprache die Amtssprache ihres Landes ist.

Zur Behebung dieses Problems brauchte nur die Prüfungsausschreibung des Europäischen Amtes 
für Personalauswahl (EPSO) geändert zu werden.

Im Europäischen Parlament sind Wortmeldungen in der Muttersprache möglich, also sollte es auch 
die Möglichkeit geben, dass jeder Unionsbürger seine Muttersprache verwendet, und zwar auch bei 
Prüfungen, wenn die betreffende Sprache eine Amtssprache der Union ist.

Kann die Kommission folgende Frage beantworten: Warum müssen Ungarn aus Siebenbürgen oder 
dem früheren Oberungarn ihre Prüfungen in Rumänisch oder Slowakisch ablegen, wenn doch ihre 
Muttersprache – das Ungarische – Amtssprache der Europäischen Union ist?


